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I. Allgemeines: Die Lehre von der objektiven Zurechnung dient dazu, bereits im objektiven Tatbestand verschiedene Verhaltens-

weisen als nicht tatbestandsmäßig anzusehen. Während die Kausalität die Frage betrifft, ob ein bestimmtes Verhalten des Tä-
ters den tatbestandsmäßigen Erfolg nach naturwissenschaftlichen Kriterien „verursacht“ hat, betrifft die objektive Zurechnung 
die Frage, ob man dem Täter einen bestimmten, von ihm kausal verursachten Erfolg auch normativ (d.h. im Wege einer rechtli-
chen Bewertung) als „sein Werk“ zurechnet. Insofern hat also eine zweistufige Prüfung innerhalb des objektiven Tatbestandes 
zu erfolgen. 

 
II. Inhalt: Objektiv zurechenbar ist ein tatbestandlicher Erfolg dann, wenn das für den Erfolg ursächliche Verhalten ein rechtlich 

relevantes Risiko geschaffen hat, welches sich im konkreten tatbestandsmäßigen Erfolg auch realisiert hat. 
Hierzu wurden die im Folgenden genannten Fallgruppen entwickelt: 

 
III. Fallgruppen, welche das rechtlich relevante Risiko ausschließen: 

1. Erlaubtes Risiko: Objektiv nicht zurechenbar ist ein Erfolg, der aus einem Verhalten entspringt, das sich noch im Rah-
men des allgemeinen Lebensrisikos bzw. des von der Gesellschaft tolerierten Risikos hält und daher als sozialadäquat an-
zusehen ist. 

2. Risikoverringerung: Objektiv nicht zurechenbar ist ein Erfolg, der aus einer Verhaltensweise entspringt, durch die eine 
drohende Rechtsgutsverletzung vermindert wird, selbst wenn der Erfolg in seiner konkreten Gestalt auf ein Verhalten des 
Handelnden zurückzuführen ist. Die Einordnung in den Bereich der objektiven Zurechnung ist allerdings noch nicht rest-
los geklärt und muss von einer Risikoverlagerung (Schaffung einer neuen Gefahrenquelle) abgegrenzt werden. Teilweise 
wird dieses Problem auch erst auf der Ebene der Rechtswidrigkeit, z.B. über eine mutmaßliche Einwilligung des Opfers 
gelöst. 

 
IV. Fallgruppen, welche die Realisierung des Risikos im konkreten Erfolg ausschließen: 

1. Atypische Kausalverläufe: Objektiv nicht zurechenbar ist ein Erfolg, der zwar auf einer rechtlich missbilligten Gefahr 
beruht, der aber völlig außerhalb dessen liegt, was nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen Le-
benserfahrung zu erwarten ist. 

2. Schutzzweck der Norm: Objektiv nicht zurechenbar ist ein Erfolg, der aus einer Verhaltensweise entspringt, die zwar an 
sich pflichtwidrig ist, die jedoch ganz andere tatbestandsmäßige Erfolge verhindern will als denjenigen, der tatsächlich 
eingetreten ist. 

3. Pflichtwidrigkeitszusammenhang: Objektiv nicht zurechenbar ist ein Erfolg, der zwar durch ein pflichtwidriges Verhal-
ten verursacht wurde, der aber auch eingetreten wäre, wenn der Täter pflichtgemäß gehandelt hätte (Fälle des sogenannten 
rechtmäßigen Alternativverhaltens). 

4. Freiverantwortliche Selbstschädigung des Opfers: Objektiv nicht zurechenbar ist ein Erfolg, der aus einer Verhaltens-
weise entspringt, die erst zusammen mit einer eigenverantwortlich gewollten und verwirklichten Selbstverletzung oder 
Selbstgefährdung des Opfers diesen tatbestandlichen Erfolg verwirklicht. Notwendig hierfür ist allerdings, dass das Opfer 
freiverantwortlich handelt und sich die Mitwirkung des Täters lediglich auf die bloße Veranlassung, Ermöglichung oder 
Förderung der Selbstgefährdung bezieht. 

5. Eigenverantwortliches Dazwischentreten eines Dritten: Objektiv nicht zurechenbar ist ein Erfolg, der aus einer Verhal-
tensweise entspringt, die zwar ein rechtlich relevantes Risiko schafft, bei der der Erfolg aber erst dadurch eintritt, dass ein 
Dritter vollverantwortlich eine neue, an die ursprüngliche Handlung anknüpfende, selbständig auf den Erfolg hinwirkende 
Gefahr begründet hat, die sich dann auch allein im konkreten Erfolg realisierte (in weiten Bereichen umstritten; anerkannt 
nur bei vorsätzlichem Dazwischentreten Dritter). 
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